
 

Ü B E R S I C H T 
über die  

Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze 
der Gemeinde March 

 
 

HH-Stelle Bezeichnung der Satzung Gebühren- bzw. Gebühren- bzw. Beitrags- 
  Beitragsmaßstab höhe (Satz) in Euro 
 
 
 
A) STEUERN UND ABGABEN 
 
1.9000 Grundsteuersatzung Grundsteuer A 330 % der Steuermessbeträge 
  Grundsteuer B 330 % der Steuermessbeträge 
 
1.9000 Gewerbesteuersatzung Gewerbesteuer 350 % der Steuermessbeträge 
 
1.9000 Hundesteuersatzung Hundesteuer 
  für den 1. Hund pro Jahr 84,00 
  für den 2. und jeden weiteren Hund pro Jahr 168,00 
  für den 1. Kampfhund pro Jahr 600,00 
  für den 2. und jeden weiteren Kampfhund pro Jahr 1.200,00 
  Zwingersteuer pro Jahr 252,00 
 
 
 
B) BEITRÄGE 
 
2.7050 Abwassersatzung Abwasserteilbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal  
  je qm Nutzungsfläche 2,63 
 
2.6300 Erschließungsbeitrags- Erschließungsbeitrag = 95 % des beitragsfähigen 
 satzung Erschließungsaufwands verteilt auf Nutzungsfläche 
   
7.3831 Wasserversorgungs- Wasserversorgungsbeitrag 
 satzung je qm Nutzungsfläche 2,53 + 7 % MwSt. 
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C) BENUTZUNGSGEBÜHREN / ABGABEN 
 
1.2250 Gebührensatzung für die Halle Buchheim 
 Hallen, Räume und Säle ohne Eintritt 50,00 
  mit Eintritt 125,00 
  bei Privatnutzung 185,00 
 
1.2110  Halle Holzhausen 
  ohne Eintritt 50,00 
  mit Eintritt 125,00 
  bei Privatnutzung 160,00 
 
1.2111  Halle Hugstetten, Erdgeschoß 
  ohne Eintritt 50,00 
  mit Eintritt 150,00 
  bei Privatnutzung 210,00 
 
  Halle Hugstetten, Kellergeschoß 
  ohne Eintritt 40,00 
  mit Eintritt  100,00 
  bei Privatnutzung 110,00 
 
1.2112  Halle Neuershausen 
  ohne Eintritt 50,00 
  mit Eintritt 125,00 
  bei Privatnutzung 160,00 
 
1.5610  Sporthalle March 
  Vereinsraum mit Küche 25,00 
 
1.7670  Bürgersaal im Bürgerhaus 
  ohne Eintritt 40,00 
  mit Eintritt 75,00 
  bei Privatnutzung 125,00 
   
  Vereinsraum im Bürgerhaus 
  ohne Eintritt 15,00 
  mit Eintritt 35,00 
  bei Privatnutzung 75,00 
   
  Je sonstiger Raum im Bürgerhaus 
  ohne Eintritt 15,00 
  mit Eintritt oder bei Privatnutzung 35,00 
 
  Foyer / Küche im Bürgerhaus 
  ohne Eintritt 10,00 
  mit Eintritt 35,00 
  bei Privatnutzung 45,00 
 
Bei Anwesenheit des Hausmeisters fallen weitere Gebühren je nach Dauer der Beanspruchung an. 
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Die Gebühren für gewerbliche Nutzung sowie für auswärtige Nutzer betragen das Doppelte der  
obenstehenden Beträge 
 
1.2910 Verlässliche Grundschule 
 1 Tag je Woche  10,00 
 2 Tage je Woche  15,00 
 3 Tage je Woche  20,00 
 4 und 5 Tage je Woche  25,00 
 
Für jedes 2. Kind halbiert sich die Gebühr. Jedes 3. und weitere Kind ist gebührenfrei 
 
1.4640 Kindergartenbeitrags- 1. Regel- und Halbtagskindergarten 
- 4644 satzung a) (für Kinder über 3 Jahren) 
   und  I. bis zu 5 Tage je Woche: 
1.2911  für das 1. Kind je Monat 47,00 
+ 2912  Das 2. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei 
 
  II. bis zu 3 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 28,00 
  Das 2. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei 
   
  III. bis zu 2 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 19,00 
  Das 2. und jedes weitere Kind sind beitragsfrei 
 
  b) (für Kinder unter 3 Jahren) 
  I. bis zu 5 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 155,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 107,00 
   
  II. bis zu 3 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 100,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 72,00 
 
  III. bis zu 2 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 58,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 47,00 
 
  c) Mittagessen: 
  je einzelnem Essen 3,00 
  bei Ermäßigung aus sozialen Gründen 1,00 
   
  2. Kindertagesstätte inkl. Mittagessen 
  a) (für Kinder über 3 Jahren) 
  I. bis zu 5 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 150,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 102,00 
 
  II. bis zu 3 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 90,00 
  für das 2. Kind je Monat 80,00 
  für das 3. und jedes weitere Kind je Monat 60,00 
 
  III. bis zu 2 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 60,00 



HH-Stelle Bezeichnung der Satzung Gebühren- bzw. Gebühren- bzw. Beitrags- 
   Beitragsmaßstab höhe (Satz) in Euro 

 

  für das 2. Kind je Monat 50,00  
  für das 3. und jedes weitere Kind je Monat 40,00 
 
  b) (für Kinder unter 3 Jahren) 
  I. bis zu 5 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 258,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 210,00 
 
  II. bis zu 3 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 160,00 
  für das 3. und jedes weitere Kind je Monat 130,00 
  
  III. bis zu 2 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 100,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 88,00 
 

 3. Hortbetreuung in einem Kindergarten oder in einer  
 Grundschule inkl. Mittagessen 

  I. bis zu 5 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 106,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 58,00 
 
  II. bis zu 3 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 74,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 40,00 
 
  III. für bis zu 2 Tage je Woche: 
  für das 1. Kind je Monat 52,00 
  für das 2. und jedes weitere Kind je Monat 28,00 
    
Zusätzliche Gebühr für den Besuch eines anderen Kindergartens  
in den Ferien pro Kind je angefangener Woche  25,00 
 
1.7050 Abwassersatzung Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwasser 1,61 
  Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte Fläche 0,06 
 
1.7510 Bestattungsgebühren-  
 satzung Benutzungsgebühren: 
  Bestattung: (Montag bis Freitag) 
  von Personen ab dem 10. Lebensjahr 670,00 
  im Tiefgrab (nur Erwachsene) 800,00 
  von Kindern < 10 Jahren, Tot- und Fehlgeburten 400,00 
  Beisetzung von Urnen 300,00 
 
  Gräber: 
  Reihengrab für Erwachsene 600,00 
  Reihengrab für Kinder 300,00 
  Reihengrab für Urnen 350,00 
  Anonymes Urnengrab 300,00 
  Einzel-Wahlgrab, 800,00 
  Doppel-Wahlgrab 1.700,00 
  Dreifach-Wahlgrab 2.400,00 
  Vierfach-Wahlgrab 3.200,00 
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  Urnenwahlgrab 500,00 
        Urnengrab im Urnenhain      350,00 
        Urnengrab am Baum      550,00
               
  Zusatzleistungen: 
  Benutzung der Aussegnungshalle 200,00 
  Benutzung der Kühlzelle je angefangener Tag 40,00 
  Fundamentbalken, je Einzelgrabfeld 75,00 
 

  Sonderleistungen: 
  Ausgraben je Hilfskraft und Stunde 40,00 
  Einsatz des Transportfahrzeugs je Stunde 45,00 
  Einsatz des Baggers je Stunde 25,00 
 
1.7620 Waaggebührensatzung Gebühr je Kleintierwiegung 1,50 
  Gebühr je Großtierwiegung 2,50 
 
1.7800 Besamungsgebühren- Erstbesamung und ab der 3. Nachbesamung je 9,70 
 ordnung 
  
6.3431 Wasserversorgungs- Verbrauchsgebühr je cbm 1,73 
 satzung Grundgebühr für Zähler pro Monat: 
  3/5 cbm 1,50 
  7/10 cbm 1,65 
  20 cbm 2,30 
  80 cbm 12,00 
  Verbundzähler 28,00 
  jeweils zzgl. 7 % MwSt. 
 

D) VERWALTUNGSGEBÜHREN (auszugsweise) 
 
 Verwaltungsgebühren- Personenstandsurkunde 7,00 
 satzung Familienbuchauszug 8,00 
  Kirchenaustritt je Person 25,00 
  Reisepass Neuausstellung 59,00 
  desgl. für Personen unter 24 Jahren 37,50 
  Vorläufiger Reisepass 26,00 
  Kinderreisepass 13,00 
  Personalausweis Neuausstellung 28,80 
  desgl. für Personen unter 24 Jahren 22,80 
  Vorläufiger Personalausweis 10,00     
  Führerscheinantrag 5,10 
  Polizeiliches Führungszeugnis 13,00 
  Aufenthaltsbescheinigung 5,00 
  Einfache Auskünfte aus dem Melderegister 5,00 
  Gewerbeanmeldung 25,00 
  Gewerbeum- / -abmeldung 15,00   
  Kopienbeglaubigung 1. Seite 1,50 
  Kopienbeglaubigung jede weitere Seite 0,75 
  Antrag auf Entwässerung 120,00
  Antrag auf Frischwasserversorgung 40,00 
  Verzichtserklärung Vorkaufsrecht 15,00 
  Negativzeugnis Teilungserklärung 15,00 
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